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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Bundesrat revidierte im Jahr 2020 die VRV in Umsetzung der Motion Burkart (fdp,
AG) betreffend das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen. Ab dem 1.1.2021 ist dieses nun
bei Kolonnenverkehr gestattet. Der Bundesrat beantragte daher die Abschreibung der
Motion. Diesem Ansinnen stimmten die beiden Parlamentskammern in der
Sommersession 2021 zu. 1

MOTION
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das ARE präsentierte im Dezember 2021 die Gesamtsicht zum Langsamverkehr in
Erfüllung der Postulate Burkart (fdp, AG; Po. 18.4291) und Candinas (mitte, GR; Po.
15.4038). In diesem Bericht wurde analysiert, wie eine optimale Nutzung der
Verkehrsflächen sichergestellt und wie das Nebeneinander der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden des Langsamverkehrs (bspw. Fussgänger, Velo- und E-
Bikefahrende) verbessert werden kann. Der Bundesrat kam im Bericht zum Schluss,
dass er sich bei den weiteren Arbeiten auf dem Gebiet des Langsamverkehrs an den
Zielen der Nachhaltigkeit und der Verkehrssicherheit orientieren wolle. Zudem
beabsichtigte er, einfachere und nachvollziehbare Regelungen für die Nutzung der
Verkehrsflächen zu schaffen. Demnach soll das Trottoir Personen, die zu Fuss
unterwegs sind, sowie kleineren Fahrzeugen, die ohne elektrischen Antrieb ausgestattet
sind, vorbehalten bleiben. Veloverkehrsflächen hingegen sollen für Fahrräder, E-Bikes
sowie rein elektrisch angetriebene Kleinfahrzeuge zugelassen sein, wobei schnelle E-
Bikes neu auch auf der Strasse verkehren dürfen. Zudem sollte die Verwendung von
grösseren Elektrofahrzeugen (bis zu einem maximalen Gewicht von 450kg) erleichtert
werden: Diese Fahrzeuge sollen neu auch auf den Veloverkehrsflächen unterwegs sein
dürfen, wenn sie nicht schneller als 25km/h fahren. Ergänzend wurde das UVEK damit
beauftragt, eine entsprechende Revision des Strassenverkehrsrechts zu erarbeiten. 2

POSTULAT
DATUM: 10.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2022 über die Differenzen in der
Revision des Strassenverkehrsgesetzes, welche vom Nationalrat aufgrund eines
Rückkommensantrags geschaffen worden waren. Die Mehrheit der KVF-SR stimmte der
vom Nationalrat ausgearbeiteten Formulierung bezüglich der Raserdelikte im Grundsatz
zu, wollte aber noch die entsprechenden Vorbehalte der Schweizerischen
Staatsanwälte-Konferenz berücksichtigen und hatte daher den Wortlaut zu den
Raserbestimmungen präzisiert, wie Kommissionssprecher Thierry Burkart (fpd, AG) im
Plenum ausführte. Dadurch sollten mögliche Rechtsunsicherheiten verhindert werden.
Burkart wies auch darauf hin, dass die Stiftung Road Cross erklärt habe, auf ein
Referendum zu verzichten, wenn das Parlament den vorgeschlagenen Änderungen zu
den Raserbestimmungen zustimme. Die kleine Kammer nahm die angepassten
Formulierungen zum Führerscheinentzug sodann stillschweigend an. 
Bei den Bestimmungen zum Freiheitsentzug lag ein Minderheitsantrag Rieder (mitte, VS)
vor. Der Walliser Ständerat setzte sich dafür ein, dass die kleine Kammer hierbei wieder
auf die Version des Bundesrates umschwenkt, wodurch die Mindestfreiheitsstrafe
wieder ganz wegfallen würde. Die Kommissionsmehrheit hatte indes neu vorgeschlagen,
dass die Mindeststrafe bei einem Strafmilderungsgrund nach Art. 48 StGB – also zum
Beispiel bei Handlungen aus achtenswerten Beweggründen – unterschritten werden
dürfe. Rieder argumentierte, dass die Räte im Rahmen der Vorlage über die
Harmonisierung der Strafrahmen beschlossen hatten, bei Raserdelikten keine
Mindesthaftdauer von einem Jahr festzulegen. Die Beurteilung eines konkreten Falles
solle den Richterinnen und Richtern obliegen und nicht standardmässig durch die
Staatsanwaltschaft geregelt werden, so Rieder. In der Zwischenzeit empfahl jedoch
Verkehrsministerin Sommaruga im Namen des Bundesrates ebenfalls, der
Kommissionsmehrheit und nicht mehr der ursprünglichen Version des Bundesrates zu
folgen, zumal die nun vorgeschlagene Formulierung materiell auch dem Entscheid des
Nationalrates entspreche. In der Folge votierten 29 Mitglieder des Ständerates für den
Antrag der Kommissionsmehrheit, 14 für die Minderheit Rieder. Somit wird sich erneut
der Nationalrat mit der Gesetzesänderung befassen müssen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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1) BBl, 2021 747
2) Bericht ARE vom 10.12.21; Medienmitteilung ARE vom 10.12.21
3) AB SR, 2022, S. 1058 ff.
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